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 Dass das Mietrecht einer 
jener Rechtsbereiche ist, 

der in den vergangenen Jah-
ren dem stärksten Wandel 
unterworfen war, ist einer-
seits politisch bedingt, an-
dererseits gibt es kaum ein 
Rechtsgebiet, in dem die Ent-
scheidungen der Gerichte so 
„sprunghaft“ und teilweise 
unterschiedlich sind. 

Am Beispiel der Frage der 
Erhaltungspflicht für mitver-
mietete Heizthermen in Woh-
nungen zeigt sich, dass Gesetz-
gebung und Rechtsprechung 
langsam sehr unübersichtlich 
werden und weder Vermieter 
noch Mieter manchmal noch 
genau wissen, was letztend-
lich in ihrem eigenen Fall ein-
mal die Gerichte entscheiden 
werden.

Bis zum Jahr 2007 war die 
Frage, ob die Erhaltungs-
pflicht für eine mitvermiete-
te Therme vom Vermieter auf 
den Mieter vertraglich über-
gewälzt werden kann, in Leh-
re und Rechtsprechung strit-
tig. In der 2007 ergangenen 
„37-Klausel-Entscheidung“ 
(„mit RECHT“ berichtete darü-
ber) entschied das Höchstge-
richt, dass die Überwälzung 
dieser Verpflichtung auf den 

Mieter der geltenden Rechts-
lage, insbesondere dem  Pa-
ragraf 1096 ABGB, aber auch 
den  Paragrafen 3 und 8 MRG 
widerspreche.

Nun hat wiederum das LG 
für Zivilrechtssachen in 

Wien (38 R 2/08p) entschie-
den, dass ohne eine vertrag-
liche Vereinbarung den Ver-
mieter keine Erhaltungs-
pflicht für die mitvermietete 
Heiztherme treffe. Wenn der 
Mieter auf eigene Kosten Re-
paraturen durchführen lässt, 
steht ihm daher kein Auf-
wandersatz zu.

Es kann nun zumindest für 
Wien damit gerechnet wer-
den, dass die Gerichte zukünf-
tig in diesem Sinn entschei-
den, wie die anderen Landes-
gerichte in den Bundeslän-
dern dazu stehen, bleibt of-
fen und kann nicht voraus-
gesagt werden.

Wir empfehlen jeden-
falls, im Zweifel ei-

ne Regelung, wen die Erhal-
tungspflicht der Heiztherme 
trifft,  in den Mietvertrag auf-
zunehmen. � n 

Mietrecht l Gerichte entscheiden sprunghaft
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Aus dem InhAlt 3

Der Verfassungsgerichtshof 
hat die Erbschafts- und 
Schenkungssteuer infolge 
Verfassungswidrigkeit aufgehoben. 
Um jedoch auch weiterhin 
Vermögensverschiebungen seitens 
der Finanzverwaltung nachvollziehen 
zu können und Umgehungen 
bei der Einkommensteuer zu 
unterbinden, wurde mit dem neuen 

Schenkungsmeldegesetzes eine 
gesetzliche Verpflichtung eingeführt, 
geschenktes Vermögen der 
Finanzverwaltung anzuzeigen. 
Anzeigepflichtig ist die 
Schenkung von Kapitalvermögen, 
wie Wertpapiere, Bargeld, 
Unternehmensanteile, aber auch 
Sachvermögen. Ausgenommen vom 
Sachvermögen sind Grundstücke.

Die Anzeige hat nur dann zu 
erfolgen, wenn das zugewendete 
Vermögen bestimmte Beträge 
übersteigt:
n Schenkungen zwischen 

Angehörigen müssen erst über 
einer Wertgrenze von 50.000 Euro 
pro Jahr gemeldet werden.

n Schenkungen zwischen 
Nichtangehörigen müssen ab 
einer Wertgrenze von 15.000 
Euro innerhalb von fünf Jahren 
gemeldet werden.

n Zusätzlich sollen vereinzelte 
bisherige Befreiungen von der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer 
von der Anzeigepflicht entbinden. 
Dazu zählen unter anderem 
Gewinne aus Preisausschreiben 
und anderen Gewinnspielen, 
Zuwendungen unter Lebenden an 
Kirchen oder im Katastrophenfalle.

seite 6

Design kann geschützt werDen: 
Mit dem Beitritt der Europäischen 
Gemeinschaft zu den Genfer Akten 
des Haager Abkommens über 
die internationale Hinterlegung 
gewerblicher Muster und Modelle 
besteht seit 1. Jänner 2008 die 
erweiterte Möglichkeit, ein Design 
als Muster international schützen 
zu lassen. Für die Anmeldung eines 
Musters im Rahmen des Haager 
Abkommens ist etwa für den 

Schutzbereich der Europäischen 
Union und der Schweiz mit 
Gebühren von rund 350 Euro zu 
rechnen. 
 seite 5

gefoult: Inwieweit hat ein Spieler, 
der von einem Gegener verletzt 
wurde, Anspruch auf Schadenersatz 
(beispielsweise Schmerzengeld)? 
 seite 9
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Aufgrund der allgemein ver-
bliebenen Befürchtung, dass 
sich ein Folgeschaden irgend-
wie auch künftig auswir-
ken könnte, und aufgrund 
der einmal erfolgten Schädi-
gung sind potentielle Käufer 
nicht bereit, den vollen Kauf-
preis zu zahlen. Sohin ist der 
Eigentümer der Liegenschaft 
um den Differenzbetrag zwi-
schen dem gemeinen Ver-
kehrswert und den am Markt 
erzielbaren Verkaufspreis ge-
schädigt, was als merkantiler 
Minderwert der Liegenschaft 
bezeichnet wird. 

Die österreichische Recht-
sprechung ist zu diesem The-
ma bislang vereinzelt geblie-
ben. Ein Ersatz des merkan-
tilen Minderwertes wurde in 

folgenden Fällen bejaht: Ver-
kehrswertminderung auf-
grund vorbestehendem Mu-
nitionslager auf der Liegen-
schaft, eine bislang einmal 
erfolgte Hangrutschung auf 
der Liegenschaft, eine tech-
nisch mangelfrei reparierte 
Stahlbetondecke eines Wohn-
hauses, Haussetzungen auf-
grund Tunnelbaus. 

In den Entscheidungen des 
Obersten Gerichtshofes wur-
de insbesondere festgestellt, 
dass es für den Ersatz des mer-
kantilen Minderwertes nicht 
darauf ankommt, ob die Lie-
genschaft tatsächlich veräu-
ßert wird, sondern es bedarf 
lediglich einer potentiellen 
Minderung des Verkehrs-
wertes der Liegenschaft. Der 
merkantile Minderwert ist 
sogar auch dann ersatzfähig, 
wenn die Befürchtung poten-
tieller Käufer tatsächlich un-
begründet ist. 

Verkaufswert

Der merkantile Minderwert 
wird nicht nach technischen 
Gesichtspunkten oder For-
meln berechnet, sondern aus-
schließlich nach den Auswir-
kungen auf den Verkaufswert 
am Immobilenmarkt. Dieser 
Minderwert muss von einem 
Immobilien-Sachverständi-
gen geschätzt werden, wel-
cher sich in seinem Gutachten 
genauestens mit den Grün-
den für die merkantile Wert-
minderung zu beschäftigen 
und überzeugend klarzustel-
len hat, aus welchen (nicht 
bautechnischen) Gründen der 
Verkaufswert für einen poten-
tiellen Käuferkreis gemindert 
ist. Nach gefestigter Rechtspre-
chung des OGH wird bei ledig-

lich geringfügigen Schäden 
keine merkantile Wertminde-
rung zugesprochen. Wann ein 
Schaden geringfügig ist, wur-
de bislang vom OGH nicht de-
finiert, dies ist eine Frage des 
Einzelfalles. Ist die Verkehrs-
wertminderung der Liegen-
schaft auf einen kurzen über-
schaubaren Zeitraum be-
schränkt, so kommt nur ein 
Ersatz bei Vorliegen eines kon-
kreten Verwertungs- und Nut-
zungsausfalls in Betracht, für 
den der Geschädigte beweis-
pflichtig ist. 

Richtlinie statt 
Gutachter

Die deutsche Literatur hat in 
Ergänzung der deutschen Ju-
dikatur genauere Orientie-
rungspunkte für die Berech-
nung der merkantilen Wert-
minderung ausgearbeitet. 
Liegen die Schadensbesei-
tigungskosten (Reparatur-
kosten) unter 10 Prozent des 
mangelfreien Gebäudewerts, 
oder liegt die Restnutzungs-
dauer unter 20 Prozent der 
Gesamtnutzungsdauer des 
Gebäudes, so kommt über-
haupt kein Ersatz des merkan-
tilen Minderwerts in Betracht. 
Darüber hinaus ist der mer-
kantile Minderwert mit Ver-
lauf der Zeit zu mindern, zu-
mal es umso unwahrschein-
licher wird, dass mit Fortdau-
er einer gewissen Zeit noch 
ein Folgeschaden eintritt. Di-
ese Ansatzpunkte erscheinen 
sinnvoll und es wäre zu be-
grüßen, wenn diese in die ös-
terreichischen Judikatur Ein-
gang fänden, zumal es dann 
im Einzelfall nicht nur auf die 
Meinung eines Gutachters al-
leine ankäme. � n

ZivilRecht4
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ird eine be-

schädigte Sache in 
technisch einwandfreier 
Weise repariert, kann es 
trotzdem sein, dass der 
Eigentümer befürchtet, 
dass doch noch etwas 
passieren könnte, dass 
doch nicht alles repa-
riert ist oder auch, dass 
früher als sonst weitere 
Schäden oder Mängel 
auftreten könnten. Es 
besteht die Gefahr von 
verborgenen, bei der Re-
paratur nicht erkannten 
Mängeln und es besteht 
sowohl beim Eigentü-
mer der Liegenschaft, 
als auch bei potenti-
ellen Käufern ein dies-
bezügliches Unbehagen. 

Merkantiler Minderwert l auch bei Immobilien ersatzfähig

Mängel am Grundstück
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Das Haager Abkommen ist 
dabei ein internationales Ab-
kommen auf dem Gebiet des 
Geschmacksmusterrechtes, 
das von der WIPO (World In-
tellectual Property Organiza-
tion) als Teilorganisation der 
Vereinten Nationen verwal-
tet wird. 

Durch den Designschutz 
(Musterschutz) wird bekannt-
lich das Aussehen eines ge-
werblichen Erzeugnisses ge-
gen Nachahmung Dritter ge-
schützt. Wer sein Design als 
Muster international schüt-
zen lassen wollte, musste bis-
lang entweder mehrere nati-
onale Muster beim jeweiligen 
nationalen Patent- und Mar-
kenamt registrieren lassen, 
also etwa beim deutschen Pa-
tent- und Markenamt für den 
Erwerb eines deutschen De-
signschutzes. Oder es wurde 
der Schutz des Designs als so-
genanntes Gemeinschaftsge-
schmacksmuster für den ge-
samten EU-Bereich beim Har-
monisierungsamt für den 
Binnenmarkt beantragt, der 
offiziellen Agentur der Euro-
päischen Union für den Desi-
gnschutz.

Durch den Beitritt der Eu-
ropäischen Union zum Haa-
ger Abkommen ist es nun 
darüber hinaus möglich, mit 
einer einzigen Anmeldung 

des Designs etwa auch auf 
die Nicht-EU-Länder Schweiz, 
Türkei, Lichtenstein, etc. grei-
fen zu können. Insgesamt ste-
hen neben der Europäischen 
Union derzeit noch 24 weitere 
Schutzländer zur Verfügung. 
Unternehmen, die einen Desi-
gnschutz über den Bereich der 
Europäischen Union hinaus 
anstreben, können von der 
nunmehr neu geschafftenen 

Möglichkeit der internationa-
len Registrierung des Musters 
über das Haager Abkommen 
profitieren und damit Zeit 
und Kosten sparen. Für die 
Anmeldung eines Musters im 
Rahmen des Haager Abkom-
mens ist etwa für den Schutz-
bereich der Europäischen Uni-
on und der Schweiz mit Ge-
bühren von rund 350 Euro zu 
rechnen. � n

mit RECHT
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it dem Beitritt 

der Europäischen Ge-
meinschaft zu den Gen-
fer Akten des Haager 
Abkommens über die 
internationale Hinterle-
gung gewerblicher Mus-
ter und Modelle besteht 
seit 1. Jänner 2008 die 
erweiterte Möglichkeit, 
ein Design als Muster 
international schützen 
zu lassen. 

EU l tritt Haager Muster-Abkommen bei.

Design geschützt
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✔ Hintergrund: Der Verfas-
sungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnissen vom 7. März 
2007 und 15. Juni 2007 die Erb-
schafts- und Schenkungssteu-
er infolge Verfassungswidrig-
keit mit Wirkung 31. Juli 2008 

aufgehoben. Eine Reparatur 
des Gesetzes soll nach dem 
politischen Willen nicht erfol-
gen. Durch diese Aufhebung 
wird damit keine Erbschafts- 
und Schenkungssteuer mehr 
für Vorgänge, die sich nach 
dem 31. Juli 2008 ereignen, er-
hoben.

Um jedoch auch weiterhin 
seitens der Finanzverwaltung 
Vermögensverschiebungen 
nachvollziehen zu können und 
Umgehungen bei der Einkom-
mensteuer zu unterbinden, 
wird mit dem neuen Schen-
kungsmeldegesetz eine ge-
setzliche Verpflichtung einge-

führt, geschenktes Vermögen 
der Finanzverwaltung anzu-
zeigen. Die diesbezügliche Be-
stimmung findet sich in einem 
neuen Praragraf 121a BAO (Bun-
desabgabenordnung).

Die Anzeigeverpflichtung 
von Schenkungen soll ver-
meiden, dass unentgeltliche 
Zuwendungen vorgetäuscht 
werden, um ungeklärte Ver-
mögenszuwächse oder über-
haupt gewerbliche Umsät-
ze zu begründen. Die allge-
meinen Grundsätze des Steu-
errechts, wie beispielswei-
se Einkommenszurechnung 
oder „wirtschaftliche Betrach-

Steuerrecht6

mit RECHT
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n die Stelle der 

Erbschafts- und  
Schenkungssteuer tritt 
ein neues Schenkungs-
meldegesetz.

Ende l der Erbschafts- und Schenkungssteuer, aber die Grunderwerbs       steuerpflicht bleibt erhalten.

Neues Schenkungsmel degesetzt
ge
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In Zukunft Ist dIe schenkung von Kapitalvermögen, wie Wertpapiere, Bargeld, Unternehmensanteile, aber auch Sachverm      ögen anzeigepflichtig.
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Ende l der Erbschafts- und Schenkungssteuer, aber die Grunderwerbs       steuerpflicht bleibt erhalten.

Neues Schenkungsmel degesetz
tungsweise“ sind weiter an-
zuwenden, so dass ein Unter-
nehmer das Entgelt für eine 
von ihm erbrachte Leistung 
oder die Entlohnung von Mit-
arbeitern nicht als Schenkung 
deklarieren und so der Besteu-
erung entziehen kann.

✔ Was ist anzuzeigen? An-
zeigepflichtig ist die Schen-
kung von Kapitalvermögen, 
wie Wertpapiere, Bargeld, Un-
ternehmensanteile, aber auch 
Sachvermögen. Ausgenom-
men vom Sachvermögen sind 
Grundstücke, da diese in Hin-
kunft der Grunderwerbsteuer 

unterliegen und somit ohne-
hin der Vermögensübergang 
in der Finanzverwaltung do-
kumentiert ist.

Die Anzeige hat nur dann 
zu erfolgen, wenn das zuge-
wendete Vermögen bestimm-
te Beträge übersteigt:

Schenkungen zwischen An-
gehörigen müssen erst über 
einer Wertgrenze von 50.000 
Euro pro Jahr gemeldet wer-
den; erfolgen mehrere Schen-
kungen innerhalb eines Jah-
res (ab dem letzten Erwerb), 
müssen die Werte zusammen-
gezählt werden. 

Schenkungen zwischen 
Nichtangehörigen müssen ab 
einer Wertgrenze von 15.000 
Euro innerhalb von fünf Jah-
ren gemeldet werden; erfol-
gen mehrere Schenkungen in-
nerhalb von fünf Jahren, sind 
diese wertmäßig zusammen-
zuzählen. Bei Überschreiten 
dieser Grenzen müssen alle 
Schenkungen gemeldet wer-
den.

Zusätzlich sollen vereinzelte 
bisherige Befreiungen von 
der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer von der Anzeige-
pflicht entbinden. Dazu zäh-
len unter anderem Gewinne 
aus Preisausschreiben und 
anderen Gewinnspielen, Zu-
wendungen unter Lebenden 
an Kirchen oder im Katastro-
phenfalle.

✔ In welcher Form ist anzu-
zeigen? Die Anzeige hat bin-
nen drei Monaten ab Erwerb 
zu erfolgen. Sie hat grundsätz-
lich in elektronischer Form 
zu erfolgen und kann bei je-
dem allgemeinen Finanzamt 
eingebracht werden. Die An-
zeigepflicht trifft erstmalig 
auf Erwerbe nach dem 31. Ju-
li 2008 zu. Bei Verletzung der 
Anzeigepflicht liegt eine Fi-
nanzordnungswidrigkeit vor.

Die Anzeigeverpflichtung 
trifft den Erwerber aber auch 

den Zuwendenden gleicher-
maßen, soweit zumindest ei-
ner von beiden einen Wohn-
sitz beziehungsweise den Sitz 
im Inland hat. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch Notare 
und Rechtsanwälte, wenn sie 
am Schenkungsvorgang mit-
wirken, beispielsweise durch 
Vertragserrichtung.

✔ Fazit:  Der Wegfall der 
Schenkungs- und Erbschaft-
steuer bedeutete eine deut-
liche finanzielle und auch ad-
ministrative Entlastung für 
Familienmitglieder, die Er-
spartes, eine Wohnung oder 
ein Grundstück beispielswei-
se an die nächste Generation 
weitergeben wollen und er-
leichtert Betriebsübergaben.

Die neue rechtliche Situati-
on ändert aber nichts an der 
Grunderwerbsteuerpflicht für 
den unentgeltlichen Erwerb 
von Grundstücken. Die Höhe 
der künftig fälligen Grund-
erwerbsteuer entspricht ex-
akt dem bisherigen Grunder-
werbsteueräquivalent. Durch 
Änderungen des Grunder-
werbsteuergesetzes wird aber 
sichergestellt, dass Begünsti-
gungen, die das Erbschafts- 
und Schenkungssteuerge-
setz für die Übertragung von 
Grundstücken enthält, auch 
weiterhin erhalten bleiben.

Ebenso ändert sich nichts an 
der Stiftungseingangsbesteu-
erung. Bei Stiftungen kommt 
es aber zu einer Neuregelung, 
wonach die Entnahme von 
Substanzvermögen aus einer 
Stiftung steuerfrei gestellt 
wird, wenn dieses Vermögen 
nach dem 31. Juli 2008 in die 
Stiftung eingebracht wurde.

Letztlich ist auch zu beach-
ten, dass die Meldung einer 
Schenkung im Schenkungs-
meldesystem eine reine Infor-
mation der Finanzverwaltung 
ist. Sie bedeutet nicht, dass die 
Finanzverwaltung die Einstu-
fung als Schenkung auch in-
haltlich akzeptiert. Im Rah-
men einer Betriebsprüfung 
kann sich beispielsweise da-
her sehr wohl herausstellen, 
dass die gemeldeten Schen-
kungen Einkünfte sind und 
diese auch als solche nachzu-
versteuern sind.� n
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Im entschiedenen Fall ging 
es um vier rund 17 Meter ho-
he Ahornbäume, die in einem 
Abstand von etwa 1 Meter zur 
Grundgrenze der Nachbarin 
standen. Die überhängenden 
Äste und Kronenteile ragten 
dabei bis zu 4 Meter auf das 
Grundstück der Klägerin. Da-
durch war der Garten der Klä-
gerin im Sommer schon ab 
der Mittagszeit etwa zu einem 
Drittel sehr stark beschattet 
und wurde den Wohnräumen 
der Klägerin Licht entzogen. 
Auch die Pflanzen im Garten 
der Klägerin waren durch die 
Schatteneinwirkung beein-
trächtig. Die Nachbarin klagte 
den Baumeigentümer darauf-
hin auf Unterlassung des Ent-
zugs von Luft und Licht durch 
das Geäst. 

Nach der nunmehr ergan-
genen Entscheidung gesteht 
der Oberste Gerichtshof ei-
nen grundsätzlichen An-

spruch auf Unterlassung des 
Herüberwachsens von Äs-
ten und Pflanzen zu. Voraus-
setzung dafür ist jedoch, dass 
die Benutzung des betrof-
fenen Grundstückes „durch 
einen das ortsübliche Maß 
überschreitenden Entzug von 
Licht oder Luft wesentlich be-
einträchtigt wird und die-
ser Zustand unzumutbar ist, 
ohne dass ihm (dem Kläger) 
durch eine leichte oder ein-
fache Ausübung des Selbsthil-
ferechtes abgeholfen werden 
kann“. Der Unterlassungsan-
spruch besteht also zunächst 
nur gegenüber einer soge-
nannten „ortsunüblichen“ 
Bepflanzung. Was ortsüblich 
ist, ist von den Gerichten mit 
Hilfe eines Sachverständigen-
gutachtens zu klären. Gegen-
stand des Gutachtens ist da-
bei die Anordnung, Größe 
und Form der strittigen Bäu-
me und Pflanzen, nicht nur 
die Planzenart. Der Sachver-
ständige hat dabei zu klä-
ren, ob der Garten dem üb-
lichen Landschaftsbild im Be-
reich der betroffenen Liegen-
schaften und Nachbarschafts-
verhältnisse entspricht. 

Unzumutbar

Aber selbst eine ortsunüb-
liche Bepflanzung muss dar-
über hinaus zu einem „unzu-
mutbaren Zustand“ für den 
betroffenen Grundeigentü-
mer führen. Was unzumut-
bar ist, lässt der OGH leider 
bewusst offen, er möchte  
diese Frage im Rahmen einer 
konkreten Interessensabwä-
gung im Einzelfall bei Anle-
gung eines objektiven Maß-
stabes beurteilt wissen (Aus-

maß und Lage der durch den 
Lichtentfall beeinträchtigten 
Gartenfläche, beeinträchtigte 
Nutzungsmöglichkeiten des 
Grundstückes, zeitliche Dauer 
des Lichtentzugs, Größe des 
Grundstückes, etc.). Interes-
santerweise hat der OGH dem 
Argument des Beklagten, die 
hohen Bäume dienten dem 
Sichtschutz seines Gartens, 
kein besonderes Gewicht im 
Interessenstreit zuerkannt. 

Kosten trägt 
Baumeigentümer

Besteht ein Unterlassungs-
anspruch zu Recht, so hat der 
beklagte Baumeigentümer – 
und das ist das Neue an der 
Entscheidung – die Kosten der 
Entfernung des Geästs zu tra-
gen. Dies aber nach Ansicht 
des Obersten Gerichtshofes 
nur dann, wenn der betrof-
fene Grundeigentümer sein 
(schon bisher bestehendes) 
gesetzliches Selbsthilferecht 
nicht leicht ausüben kann, al-
so die in seinen Grund ein-
dringenden Wurzeln oder Äs-
te nicht einfach selbst fach-
gerecht und auf eigene Kos-
ten entfernen kann. 

Wichtig: Der beeinträchtig-
te Grundeigentümer hat zu-
nächst zwingend eine Schlich-
tungsstelle oder einen Medi-
ator mit dem Fall zu betrau-
en, bevor er auf gerichtlichem 
Wege mit Unterlassungskla-
ge gegen den Baumeigentü-
mer vorgehen kann.� n

ZivilRecht8
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er Oberste Ge-

richtshof lehnte bislang 
die Möglichkeit, einem 
Nachbarn den Über-
hang von Baumästen 
und Pflanzen auf ein 
fremdes Grundstück 
zu verbieten, ab. Von 
dieser Rechtsansicht ist 
das Höchstgericht nun 
in einem kürzlich ergan-
genen Urteil abgerückt.

Nachbarschaftsrecht l Beseitigung bei Baumüberhang möglich.

Schutz gegen Schatten 

ge
fä

llt



Vorsätzlich herbeigeführte 
Verletzungen machen immer 
haftpflichtig. Kommt es also 
einem Spieler gerade darauf 
an, seinen Gegenspieler zu ver-
letzen, so haftet er auch. Auch 
auf dem Fußballfeld ist eine 
vorsätzliche Körperverletzung 
nicht erlaubt. Schlagen, Nach-
treten, Revanchefouls 
können somit nicht 

nur eine Rote Karte nach sich 
ziehen, sondern auch ein Straf-
verfahren und eine Schadener-
satzklage. Der Großteil der Ver-
letzungen ereignet sich aller-
dings im Laufe des Spieles, im 
Kampf um den Ball, im Stre-
ben nach dem Sieg. Der Fuß-
ballspieler geht grundsätzlich 
das Risiko ein, im Rahmen sei-
ner Sportausübung verletzt zu 
werden. Fußball ist ein „Kampf-
sport“ und ein Spieler hat in Se-
kundenbruchteilen über Ab-
wehr- und Angriffverhalten 
zu entscheiden. Die Regeln des 
Fußballspieles sind zwar keine 
Gesetze, das Gericht orientiert 
sich dennoch an diesen Regeln 
um festzustellen, wieweit ein 
Verhalten eine Haftung aus-
löst. Somit gibt es keine Haf-
tung für Verletzungen, die her-
beigeführt wurden, ohne dass 
der Spieler gegen die Regeln 
verstoßen hat. Ein regelkonfor-
mes Tackling macht somit nie-
mals schadenersatzpflichtig.

Bei einem Foul kommt es nun-
mehr darauf an, ob das Foul in 

einer Art und Weise began-
gen wurde, welche die Ver-

letzungsgefahr erheblich 
vergrößert hat und dies 
für den foulenden Spie-
ler erkennbar war. Auf 

die zu verhängende Disziplinar-
maßnahme (Rote oder Gelbe 
Karte) kommt es nicht an, da 
beispielsweise der Ausschluss 
wegen Torraub nicht mit der 
Gefährdung des Gegners zu-
sammenhängt, sondern ob ei-
ne realistische Torchance vor-
lag. Auch „Textilvergehen“ – 
das „Leiberlhalten“ – ist ein Re-
gelverstoß, der selten zu Verlet-
zungen führt. Vereinfacht ge-
sagt: Hat der Spieler eine rea-
listische Möglichkeit den Ball 
zu spielen und wird der Gegen-
spieler im Rahmen dieser Akti-
on verletzt, so haftet der Spieler 
nicht. Wenn das sportliche Ziel 
allerdings nur noch einen Vor-
wand darstellt, um den Gegen-
spieler zu verletzen, ist eine Haf-
tung gegeben.

Gerichte haben eine Haftung 
angenommen bei: 
n Schlag auf das Standbein 

des Gegners mit gestreckten 
Bein als der Ball bereits zwei 
Meter entfernt war

n Rutschen mit gestrecktem 
Bein auf den am Boden lie-
genden Tormann, der den 
Ball bereits in Händen hatte

n Hineinrutschen in das Stand-
bein des Gegenspielers mit 
gestrecktem Bein bei einem 
Hallenturnier, ohne den Ball 
spielen zu können

Dagegen wurde eine Haf-
tung verneint, als ein Fußbal-
ler seinem Gegenspieler hin-
einrutschte, er aus bewegungs-
technischer Sicht den Ball nicht 
spielen hätte können, ihm dies 
aber nicht erkennbar war. 

Im Zweifelsfall bestehen er-
hebliche Schwierigkeiten vor-
herzusagen, wie ein Einzelfall 
entschieden wird. So wurde der 
Spieler Joe Didulica nach sei-
nem Foul gegen Alex Lawaree 
im Strafverfahren – hier gilt der 
Grundsatz „Im Zweifel für den 
Angeklagten“ – freigesprochen. 
Das Zivilverfahren endete ohne 
Urteil, sondern mit einem Ver-
gleich.  n

mit RECHT
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ie Europameister-

schaft im eigenen Land 
ist vorbei. Manchem der 
Akteure wird die Euro-
pameisterschaft auf-
grund einer Verletzung 
in Erinnerung bleiben: 
Für den Juristen stellt 
sich die Frage, inwie-
weit ein Akteur, der von 
einem Gegenspieler ver-
letzt wurde, Anspruch 
auf Schadenersatz (bei-
spielsweise Schmerzen-
geld) hat? 

Schadenersatz l für Fußballfoul

Rote Karte und Strafe
ge

fo
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Wann Werden Fouls auch 
außerhalb des Spielfeldes 
geahndet? 
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Im Regelfall wird eine Kom-
manditgesellschaft (KG) von 
zwei Personen gegründet, 
dem Komplementär und dem 
Kommanditisten. Der Kom-
plementär haftet für Ver-
bindlichkeiten der KG unbe-
schränkt, also auch mit sei-
nem privaten Vermögen. Der 
Kommanditist haftet ledig-
lich im Umfang seiner Einla-
ge; hat er die Einlage zur Gän-
ze entrichtet, so kann auf sein 
Vermögen durch Gläubiger 

der Kommanditgesellschaft 
nicht zugegriffen werden. 

Der Verwaltungsgerichts-
hof ist von diesem Haftungs-
system nunmehr in einem 
Fall abgegangen. Er legt das 
Kommunalsteuergesetz so 
aus, dass auch der Komman-
ditist für Kommunalsteuer-
schulden unbegrenzt auch 
mit dem eigenen Vermögen 
haftet. 

Steuerschuld

Im konkreten Fall hatte eine 
in Konkurs gegangene KG in 
den vergangenen zwei Jahren 
keine Kommunalsteuer mehr 
an die Gemeinde errichtet. 
Der Magistrat der Stadt Wien 
schrieb diese Steuer dem 
Kommanditisten – im üb-
rigen samt Säumniszuschlä-
ge – vor. 

Nach dem Unternehmens-
gesetzbuch haftet der Kom-
manditist nur mit der Einlage 
– nach dem Kommunalsteu-
ergesetz soll er auch mit dem 
Privatvermögen haften. Dies 
deshalb, da der VwGH ihn als 
„Unternehmer“ gemeinsam 

mit der KG und dem Komple-
mentär als Abgabenschuld-
ner betrachtet. Dies übrigens 
unabhängig von der Höhe der 
Einlage und ob er tatsächlich 
auf die KG Einfluss nehmen 
kann. 

Einlage oder 
Privatvermögen?

Sollte dieses Urteil in die Pra-
xis der Kommunalsteuerbe-
hörden, somit der Gemein-
den, Eingang finden, so kann 
die bisher allgemeingültige 
Aussage, der Kommanditist 
hafte nur mit der Einlage, 
nicht mehr aufrecht erhalten 
werden. Er haftet grundsätz-
lich nur mit der Einlage, im 
Falle der Kommunalsteuer je-
doch auch mit seinem Privat-
vermögen.� n

K 
 
ommanditist haf-

tet für Kommunalsteu-
erschulden unbegrenzt 
auch mit dem eigenen 
Vermögen. 

Unbeschränkter Haftungsfall l des Kommanditisten

Haftung mit 
Privatvermögen?
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Bestellt ein Bauherr eine ju-
ristische Person, beispielswei-
se eine Gesellschaft m.b.H., 
zum Baustellenkoordinator, 
so ist diese juristische Person 
verpflichtet, eine oder meh-
rere natürliche Personen zur 
Wahrnehmung der Koordina-
tionsaufgaben zu benennen. 
Die Benennung erfolgt gegen-
über dem Arbeitsinspektorat 
(mittels „Vorankündigung“).
Passiert nun ein Unfall auf 

der Baustelle, stellt sich die 
Frage, ob die GmbH als Bau-
stellenkoordinator oder die 
natürliche Person, die von der 
GmbH benannt wurde, oder 
allenfalls beide, haften. 

Koordinator haftet

Grundsätzlich haftet nach 
dem Gesetz der Baustellen-
koordinator, wenn er sei-
ne Pflichten (beispielswei-
se Einhaltung des Sicher-
heits- und Gesundheits-
schutzplanes) vernachläs-
sigt. Wird nun eine GmbH 
zum Baustellenkoordinator 
bestellt, dann haftet grund-
sätzlich sie. Von dieser Haf-
tung kann sie sich nur be-
freien, wenn sie eine natür-
liche Person als verantwort-
lichen Beauftragten im Sinn 
des Paragraf 9 Verwaltungs-
strafgesetzes bestellt und di-
ese Bestellung dem Arbeits-
inspektorat unter gleichzei-
tiger Übersendung eines Zu-
stimmungsnachweises der 
bestellten Person schriftlich 
bekannt gibt. In diesem Fall 

geht die Koordinationshaf-
tung von der GmbH auf die 
natürliche Person über.

Zustimmung nötig

Wird von der GmbH jedoch 
nur eine natürliche Person als 
Baustellenkoordinator in der 
Vorankündigung benannt, so 
liegt darin keine „Bestellung“ 
zum Baukoordinator im Sinn 
des BauKG. Es müsste nämlich 
die Bestellung schriftlich erfol-
gen und die bestellte Person 
müsste nachweislich zustim-
men: beides ist bei der reinen 
Benennung nicht gegeben. In 
diesem Fall bleibt es daher bei 
der Haftung der GmbH, die 
benannte Person selbst haftet 
Dritten gegenüber nicht, sie 
haftet für allfällige Fehler nur 
gegenüber der GmbH, wobei 
hier natürlich, so die GmbH 
gleichzeitig Arbeitgeber der 
benannten Person ist, die Be-
schränkungen des Dienstneh-
merhaftpflichtgesetzes anzu-
wenden sind (Haftung nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit).� n

N 
 
ach den Bestim-

mungen des Bauko-
ordinationsgesetzes 
(BauKG) ist ein Bau-
herr verpflichtet, für 
eine Baustelle, auf 
der gleichzeitig oder 
aufeinanderfolgend 
Arbeitnehmer mehrerer 
Arbeitgeber tätig sind, 
einen Baustellenkoordi-
nator zu bestellen (so-
fern er diese Tätigkeit 
nicht selbst durchführt).

GmbH l als Baustellenkoordinator

Wer haftet bei Unfällen?

TIPP

Koordinator
bestellen
Um sich aus 
der Haftung als 
Baustellenkoordinator 
zu befreien, genügt 
es nicht, dass eine 
GmbH eine natür-
liche Person als 
Baustellenkoordinator 
namhaft macht, 
vielmehr ist erfor-
derlich, diese Person 
schriftlich zum 
Baustellenkoordinator 
zu bestellen und muss 
die bestellte Person 
dieser Bestellung auch 
nachweislich (also 
schriftlich) zustimmen. 
Die Bestellung und die 
Zustimmung ist an das 
Arbeitsamt zu senden.



Ein Fall für den Anwalt!

Erklären Sie denen einmal, dass das 
         Radargerät falsch eingestellt ist.

Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.


